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- Bei kleinen Teilnehmergruppen 
kann auf den Aufbau eigener 
Kapazitäten verzichtet werden. 

- Die Nutzung des Know-hows an­
derer kann Beratungs- und Ent­
wicklungskosten vermindern. 

IV. Förderung von Koope­
ration in der beruflichen 
Weiterbildung 

Um die Zusammenarbeit in der 
Weiterbildung mehr als bisher zu 

fördern, sollte die Information und 
Beratung über die vielfältigen Ge­
staltungsmöglichkeiten und Vortei­
le im Interesse einer besseren 
Weiterbildungsbeteiligung intensi­
viert werden. Dabei kommt den zu­
ständigen Stellen, den Verbänden, 
Gewerkschaften, Weiterbildungs­
einrichtungen sowie den in der Be­
triebsberatung tätigen Institutionen 
eine besondere Aufgabe zu. Gege­
benenfalls sollten sie bei der Ge­
staltung der Kooperation helfen 
und über finanzielle Fördermög­
lichkeiten informieren. 

Neuere Entwicklungen beim Erlaß 
von Berufsbildungsforderungsprogrammen 
durch die EG 
Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat mit zwei Urteilen vom 30. Mai 
1969 (Rechtssachen 242/87; 56/88) seine Grundsatzentscheidung vom 13. Februar 1985 
(Garvier, Rechtssache 293/83; hierzu Thomas Oppermann, Europäisches Gemein­
schaftsrecht und deutsche Bildungsordnung, BMBW, Bonn 1987) um bedeutsame verfah­
rensrechtliche Interpretationen im Bereich der Berufsbildungsaktivitäten der Gemein­
schaft weitergeführt. 

Streitgegenstand waren zwei vom 
Rat verabschiedete Aktionspro­
gramme : ERASMUS (Amtsblatt 
L 166, S. 20)- Förderung der Mobi­
lität von Hochschulstudenten -
und PETRA (Amtsblatt L 346, S. 31) 
- Berufsbildung Jugendlicher - . 
Beim ERASMUS-Verfahren klagte 
die Kommission gegen den Rat, 
dem die Bundesrepublik Deutsch­
land, die Französische Republik 
und das Vereinigte Königreich von 
Großbritannien und Nordirland als 
Streitgenossen beitraten. Das PE­
TRA-Verfahren wurde von dem 
Vereinigten Königreich von Groß­
britannien und Nordirland gegen 
den Rat angestrengt, der von der 
Kommission unterstützt wurde. Bei­
de Klagen wurden abgewiesen. In 
den jeweiligen Urteilsgründen ver­
deutlicht der Gerichtshof der Euro­
päischen Gemeinschaften jedoch 
übereinstimmend seine Rechtsauf­
fassung zu den verfahrensmäßigen 
Anforderungen bei der Beschluß­
fassung über allgemeine Maß­
nahmen auf dem von ihm weitge­
spannten Feld der Berufsausbil­
dung. 
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Ausgangspunkt des Streitverhält­
nisses ist die Regelung des Artikels 
190 des EWG-Vertrages. Danach 
sind alle Rechtsakte mit Gründen 
zu versehen. Sie müssen auf die 
nach dem Vertrag vorgesehenen 
Vorschläge und Stellungnahmen 
Bezug nehmen. Aufgrund dessen 
beginnt jeder Beschluß des Rates 
mit emer Beschreibung der 
Rechtsgrundlagen, auf den er ge­
stützt wird und erwähnt sodann die 
weiteren Verfahrensschritte. Beim 
ERASMUS-PROGRAMM nannte 
der Rat Art. 128 und 235 des Vertra­
ges sow1e den Ratsbeschluß 
63/ 266 vom 2. April 1963. Demge­
genüber war der PETRA-Beschluß 
nur auf Art. 128 und den Beschluß 
63/ 266 gestützt worden. 

Die jeweiligen Kläger bemängelten 
nunmehr die Hinzufügung des Art. 
235 oder dessen Fehlen. Dieser auf 
den ersten Blick sehr formalistische 
Streit hat jedoch einen bedeutsa­
men politischen Hintergrund. Arti­
kel 235, der den Erlaß von Vor­
schriften für im Vertrag nicht vorge­
sehene Fälle behandelt, fordert ei-

Lokale und regionale Weiterbil­
dungsmessen, Informationsveran­
staltungen für Betriebe, Betriebs­
und Personalräte und anderes 
mehr können zusätzlich dazu bei­
tragen, die Kontaktaufnahme von 
Kooperationswilligen zu erleich­
tern. 

Darüber hinaus sollte das Bundes­
institut für Berufsbildung die Er­
gebnisse seiner Forschungs- und 
Modellprojekte unter dem Aspekt 
der Kooperation auswerten und 
darstellen. 

nen einstimmigen Ratsbeschluß. 
Wenn dagegen lediglich Art. 128 in 
Verbindung mit einem früheren 
Grundsatzbeschluß als Ermächti­
gungsgrundlage gewählt werden 
kann, genügt ein einfacher Mehr­
heitsbeschluß zur Verabschiedung. 

Hierzu verweist der Gerichtshof 
der Europäischen Gemeinschaften 
zunächst auf die Auffangfunktion 
des Art. 235, die nur dann zum Tra­
gen komme, wenn keine anderen 
sachgebietsbezogenen Kompe­
tenznormen einschlägig seien. Da 
der Vertrag insoweit keine in sich 
geschlossene Systematik aufweise, 
sei eine jeweils bereichsbezogene 
eingehende Prüfung notwendig. 
Sodann führte er aus, daß Art. 128 
in Verbindung mit dem Beschluß 
63/ 228 für Aktionsprogramme der 
beruflichen Ausbildung eine aus­
reichende Ermächtigungsgrundla­
ge bilde. Die in Art. 128 angespro­
chene gemeinsame Politik in bezug 
auf die Berufsausbildung habe sich 
ausgehend von den im Beschluß 
63/ 266 genannten zehn Grundsät­
zen schrittweise entwickelt. Die 
Verwirklichung dieser Grundsätze 
durch praktische politische Maß­
nahmen obliege den Mitgliedsstaa­
ten und der Gemeinschaft. Daher 
müsse der Rat als Organ der Ge­
meinschaft auch über die Mittel 
verfügen, die zur Verwirklichung 
dieser Politik notwendig seien. Un­
ausgesprochen kommt damit zum 
Ausdruck, daß die Verwirklichung 
einer einmal einstimmig getroffe­
nen Richtungsentscheidung nicht 
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ständig wieder an das Einstimmig­
keitsprinzip gekoppelt werden 
kann. 

Zur Klarstellung führt der Gerichts­
hof der Europäischen Gemein­
schaften jedoch zusätzlich aus, daß 
dies dann nicht gelte, wenn beson­
dere Vertragsbestimmungen für 
einzelne Bereiche etwas anderes 
vorschrieben. So würden bei­
spielsweise die allgemeinen Be­
fugnisse nach Art. 128 durch die 
Spezialvorschrift des Art. 57 (Erlaß 
von Richtlinien über eine gegensei­
tige Anerkennung von Befähi­
gungsnachweisen) verdrängt. Der­
artige Rechtsakte bedürfen der 
qualifizierten Mehrheit nach Maß­
gabe der Stimmenwägung des Art. 
148 Abs. 2 EWG-Vertrag. Weil das 
ERASMUS-PROGRAMM im übri­
gen auch Fragen der wissenschaft­
lichen Forschung behandelt, war 
es nicht mehr durch Art. 128 allein 
gedeckt; vielmehr war die Hinzu­
fügung des Art. 235 rechtens. 

Festzuhalten bleibt, daß zumindest 
Aktionsprogramme zur Verwirkli­
chung der allgemeinen Grundsät­
ze des Beschlusses 63/ 266 nicht 
mehr einstimmig gefaßt werden 
müssen. Dies könnte dazu führen, 
daß die zwischen Bund und Län­
dern durch das Gesetz zur Einheit­
lichen Europäischen Akte vom 28. 
Februar 1986 (BGBl. II S. 1102) vor­
gesehene und inzwischen abge­
schlossene besondere Verfahrens­
und . Beteiligungsvereinbarung 
nicht durchweg die intendierten 
Folgerungen zeitigt. Zwar wird 
durch die Einheitliche Europäi­
sche Akte auch die Luxemburger 
Erklärung von 1966 bestätigt, der­
zufolge bei "sehr wichtigen eige­
nen Interessen'' eines Staates nach 
wie vor der Konsens gesucht wer­
den muß, jedoch dürfte dieses In­
strument nur wohl dosiert einge­
setzt werden können. 

Für eine weitere Verwirklichung 
der Europäischen Berufsausbil­
dungspolitik haben die Entschei­
dungen des Gerichtshofes der Eu­
ropäischen Gemeinschaften wich­
tige Klarstellungen gebracht. 

(Hans-Jürgen Bender, 
Leiter des Referats "Recht" im BIBB) 
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QualifiZierte Beschäftigung ist wichtig für 
den Berufsstart! Die Situation junger Fachkräfte 
nach der Berufsausbildung 

I 

In jüngster Zeit werden rückläufige Arbeitslosenzahlen zum Anlaß genommen, "Ent­
warnung" an der zweiten Schwelle, d. h. beim Übergang von der Berufsausbildung in die 
Erwerbstätigkeit zu geben. Aber sind die Probleme tatsächlich gelöst? Muß nicht viel­
mehr berücksichtigt werden, daß die Arbeitslosenstatistik die Situation an der zweiten 
Schwelle unzureichend erfaßt, da sie zum einen nur die registrierte Arbeitslosigkeit aus­
weist und zum anderen nichts über den tatsächlichen Verbleib der Ausbildungsabsolven­
ten aussagt? 

Diesen Fragen des Verbleibs wur­
de auf einer vom Institut zur Erfor­
schung sozialer Chancen (ISO) und 
dem Bundesinstitut für Berufsbil­
dung (BIBB) veranstalteten Tagung 
nachgegangen, an der sich zahlrei­
che Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler verschiedener 
Einrichtungen*) beteiligten. Die 
Diskussion unter den beteiligten 
Wissenschaftlern hat übereinstim­
mend gezeigt: 

Selbst wenn die registrierte Ar­
beitslosigkeit direkt nach der Be­
rufsausbildung aufgrund der de­
mographischen Entwicklung und 
der augenblicklichen konjunktu­
rellen Situation rückläufig ist, be­
deutet das nicht, daß den jungen 
Fachkräften Arbeitsplätze, die ih­
rer Berufsausbildung entsprechen, 
in ausreichender Zahl zur Verfü­
gung stehen. Vielmehr mündet ein 
Teil der Absolventen in befristete 
Beschäftigungsverhältnisse ein, 
nimmt eine berufsfremde Arbeit 
an, qualifiziert sich unmittelbar 
nach Ausbildungsabschluß weiter 
und ähnliches - oft nur, um dro­
hende Arbeitslosigkeit abzuwen­
den. Für diesen Personenkreis, 
dessen Anteil nach wie vor hoch 
ist, sind die Probleme an der zwei­
ten Schwelle nicht gelöst, sondern 
lediglich in die Zukunft ve rlagert. 
Darüber hinaus sind selbst erfolg­
reiche Übergänge nicht immer rei­
bungslos verlaufen. Oftmals müs-

*) Die Wissenschaftler innen und Wissenschaftler 
kamen aus dem Deutschen Institut für Wirt­
schaftsforschung, den Universitäten Bremen, 
Duisburg und Regensburg, dem Deutschen Ju­
gendinstitut, dem Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung, dem Landesinstitut Sozialfor­
schungsstelle Dor tmund, dem Institut für Markt­
und Werbeforschung, dem Landesarbeitsamt 
Nordrhein-Westfalen, dem Ministerium für Wirt­
schaft, M ittelstand und Technologie des Landes 
Nordrhein-Westfalen und dem Deutschen Ge­
werkschaftsbund. 

sen junge Fachkräfte ein kaum zu­
mutbares Maß an Mobilität und 
Flexibilität zeigen, um einen Ar­
beitsplatz zu erhalten, der ihrer 
Ausbildung entspricht. 

Die Ergebnisse unterstreichen, 
daß nach wie vor erheblicher For­
schungsbedarf bei der Erfassung, 
Beschreibung und Erklärung der 
Probleme an der zweiten Schwelle 
besteht. So müssen zum einen wei­
tere Indikatoren entwickelt wer­
den, die die Situation angemessen 
erfassen, als es mit Arbeitslosen­
quoten allein möglich ist. Zum an­
deren sind Handlungsmöglichkei­
ten aufzuzeigen, um die Ausbil­
dungsabsolventen in qualitativ an­
spruchsvolle und dauerhafte Be­
schäftigungsverhältnisse zu brin­
gen. 

Neue Anforderungen ergeben 
sich sowohl an das berufliche Bil­
dungssystem als auch an das Be­
schäftigungssystem. Dies bedeutet 
nicht mehr und nicht weniger, als 
daß breite berufliche Grundbil­
dung und eine entsprechende 
Fachbildung ergänzt werden müs­
sen durch einen gezielten und ge­
planten Arbeitseinsatz von Berufs­
anfängern und entsprechend qua­
lifizierten Arbeitsplätzen der 
Fachangestellten- und Facharbei­
terebene. Wenn nach der ersten 
wichtigen Phase der beruflichen 
Ausbildung der Erwerb von Be­
rufserfahrung nicht oder nur unter 
erschwerten Bedingungen möglich 
ist, so wird der gesamte Berufsver­
lauf negativ beeinflußt. Da betrieb­
liche Berufsausbildung und die je­
weiligen Personalrekrutierungs­
strategien sehr eng miteinander zu­
sammenhängen, müssen Überle­
gungen und politisches Handeln 
zur Reduzierung der Hindernisse 
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